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BETREFF klare Regeln für Energy Sharing

Sehr geehrte Frau Ministerin.

mit der Einführung des § 42c Energiewirtschaftsgesetz wurde ein wichtiger Schritt für die
Energiewende in Deutschland vollzogen. Erstmals besteht eine gesetzliche Grundlage für Energy
Sharing — die gemeinschaftliche Nutzung von Strom aus emeuerbaren Energien über das öffentliche
Stromnetz.
Bürgerenergi egenossenschaften. Kommunen. Vereine. Unternehmen und engagierte Bürgen nnen und
Bürger begrüßen diesen Schritt ausdrücklich.
Leider zeigt sich bereits wenige Wochen nach bkrafttreten des Gesetzes, dass die praktische
Umsetzung an zahlreichen ungeklärten Fragen scheitert. Das Gesetz existiert — die notwendige
Rechtssicherheit jedoch nicht.
Für viele Akteure vor Ort entsteht derzeit die paradoxe Situation, dass Energy Shaning rechtlich erlaubt
ist, aber faktisch noch nicht umgesetzt werden kann.
In ganz Deutschland arbeiten Bürgerenergiegenossenschaften, Kommunen und regionale Initiativen an
konkreten Projekten. Doch viele Projekte bleiben derzeit in der Planungsphase stecken, weil
entscheidende Rahmenbedingungen fehlen.
So sind ohne klare Regelungen die bestehenden PV-Anlagen nicht weiter wirtschaftlich zu betreiben
und es werden weniger neue Photovoltaikanlagen errichtet.
Wir wollen Bürgerinnen und Bürger an der Energiewende beteiligen, regionale Wertschöpfung
schaffen und Strom dort nutzen, wo er erzeugt wird.
Derzeit ist unklar, ob eine Energiegemeinschaft mehrere Erzeugungsanlagen bündeln darf.
Die aktuelle Interpretation einzelner Marktakteure flihrt dazu, dass möglicherweise nur eine einzige
Anlage je Energy-Shaning-Gemeinschaft zulässig wäre. Dies widerspricht dem europäischen
Gedanken von Energiegemeinschaften und würde viele Bürgerenergieprojekte praktisch unmöglich
machen.



Unsere Forderungen ist eine eindeutige Klarstellung durch die Bundesnetzagentur, die ausdrückliche
Zulassung der Btindelung mehrerer Erzeugungsanlagen und die Möglichkeit Photovoltaik-, Windkraft
und Speicheranlagen gemeinsam in Energiegemeinschaften einzubringen.
Bis heute ist unklar, wer Netzentgelte berechnet, wer sie erhebt, wer sie abrechnet und abfiihrt. Ohne
diese Klarheit können weder Btirgerenergiegenossenschaflen noch Dienstleister belastbare
Geschäfismodelle entwickeln.
Wir fordern eine zeitnahe verbindliche Regelung.
Aktuell ist unklar, ob Energy-Sharing-Projekte zwingend einen Direktvermarkter und
Bilanzkreisverantwortlichen benötigen oder ob die Energiemengen als ausgeglichen behandelt werden
können.
Diese Frage entscheidet unmittelbar über die Wirtschaftlichkeit vieler Projekte.
Energy Sharing benötigt eine eindeutige energiewirtschaffliche Zuordnung der Strommengen.
Bislang ist offen, in welchem Bilanzkreis die Energiemengen geführt werden sollen.
Wir fordern eine verbindliche und bundesweit einheitliche Lösung.
Das Gesetz sieht eine bundesweite Plattform zur Marktkommunikation vor. Bis heute fehlen jedoch
technische Standards, verbindliche Vorgaben, ein belastbarer Zeitplan.
Während Österreich Energiegemeinschafien durch reduzierte Netzentgelte unterstützt, existiert in
Deutschland bislang keinerlei vergleichbare Regelung.
Wer Strom regional erzeugt und regional verbraucht, entlastet Teile des Energiesystems und stärkt die
Versorgungssicherheit.
Wir fordern daher eine ergebnisoffene Prüfung netzdienlicher Anreizmodelle für Energy Sharing.
Die Energiewende darf nicht an Formalien scheitern
Deutschland braucht mehr erneuerbare Energien, mehr Bürgerbeteiligung und mehr regionale
Wertschöpfung.
Wir bitten Sie Frau Reiche, sich daflk einzusetzen und die bestehenden Unsicherheiten
schnellstmöglich zu beseitigen und den Weg für eine erfolgreiche Umsetzung von Energy Sharing in
Deutschland freizumachen.

Mit freundlichen Grüßen /

/1,

Prof. Dr. C. Peters Klaus Schitenhelm
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